
  

  

 

 

      

    

        
      

     
     

       
       

    
          

      
     

   
  

        
     

         
        

     
        

         
    

 

      
      

           
 

  

       
      

     
        

  

Deutscher Bundestag Drucksache 19/20977 

19. Wahlperiode 10.07.2020 

Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Tierwohls in Tierhaltungsanlagen 

A. Problem und Ziel 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 ist die Pri-
vilegierung der Errichtung gewerblicher Tierhaltungsanlagen im Außenbereich 
eingeschränkt worden. Danach sind gewerbliche Tierhaltungsanlagen, bei denen 
es sich nicht um landwirtschaftliche Betriebe handelt und die einer Pflicht zur 
Durchführung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprüfung oder einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, nicht mehr im Außenbereich privile-
giert. Zu ihrer Errichtung oder wesentlichen Änderung bedarf es seitdem eines 
Bebauungsplans oder eines Vorhabens- und Erschließungsplans. Die vor dem In-
krafttreten dieser Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB) zulässigerweise errich-
teten Tierhaltungsanlagen können aufgrund der seinerzeitigen Bau- bzw. Immis-
sionsschutzgenehmigungen weiterhin betrieben werden. 

Manche Betreiber dieser Anlagen beabsichtigen diese mit dem Ziel der Verbes-
serung der Haltungsbedingungen für die Tiere zu verändern. Die Verbesserung 
des Tierwohls erfordert unter anderem ein erhöhtes Platzangebot pro Tier sowie 
in bestimmten Fällen mehr Auslauf. In Fällen, in denen zur Änderung einer be-
stehenden Tierhaltungsanlage ein Bebauungsplan oder ein Vorhaben- und Er-
schließungsplan erforderlich ist, aber nicht vorliegt, passiert es häufig, dass die 
Verbesserungen des Tierwohls unterbleiben. Die Anlage wird dann weiterhin wie
bisher betrieben, da ohne eine bauliche Änderung die Verbesserung des Tierwohls 
nicht ohne eine Abstockung des Bestandes möglich ist.  

Darüber hinaus sind vielfach Änderungen bestehender Tierhaltungsanlagen erfor-
derlich, um den aus dem so genannten Kastenstandurteil des Oberverwaltungsge-
richts Sachsen-Anhalt (Az.: 3 L 386/14) folgenden Anforderungen an die Haltung 
von Sauen zu genügen. 

B. Lösung 

§ 245a BauGB soll dahingehend geändert werden, dass Tierhaltungsanlagen, für 
die gemäß § 245a Absatz 4 § 35 Absatz 1 Nummer 4 in seiner bis zum 20. Sep-
tember 2013 geltenden Fassung anzuwenden war, weiterhin im Außenbereich ge-
ändert werden dürfen, soweit die Änderung der Verbesserung des Tierwohls dient 
und die Anzahl der Tierplätze nicht erhöht wird. 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommu-
nen nicht zu erwarten. Etwaige Mehrbedarfe sollen im Bereich des Bundes finan-
ziell und stellenmäßig in den jeweiligen Einzelplänen ausgeglichen werden. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch das Gesetz wird für Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand be-
gründet. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch das Gesetz wird für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Un-
ternehmen, kein Erfüllungsaufwand begründet. 

Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Es werden weder Vorgaben noch Informationspflichten eingeführt, geändert oder 
aufgehoben. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Dem Bund entstehen keine Kosten, da mit dem Vollzug des Gesetzes in erster 
Linie die Länder und Kommunen betraut sind. Den Kommunen entstehen durch 
das Bundesgesetz keine unmittelbaren Kosten; Kosten können erst bei der An-
wendung der geplanten Regelung aufgrund der in diesem Zusammenhang not-
wendigen Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens entstehen. 

F. Weitere Kosten 

Das Gesetz verursacht weder weitere Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für 
die sozialen Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung 
von Einzelpreisen führen und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, ins-
besondere auf das Verbraucherniveau haben, sind nicht zu erwarten.  
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 10. Juli 2020 

DIE BUNDESKANZLERIN 

An den 

Präsidenten des 

Deutschen Bundestages 

Herrn Dr. Wolfgang Schäuble 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Tierwohls in Tierhaltungsanlagen 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. 

Der Bundesrat hat in seiner 992. Sitzung am 3. Juli 2020 beschlossen, gegen den Ge-

setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu er-

heben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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lautend mit der Bundestagsdrucksache 19/20597. 
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